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  Landkreis Märkisch-Oderland 
 

 

Datum: 03.06.2021 
Uhrzeit: 08:30 

LAGEMELDUNG CORONA 
(Änderungen in Rot) 

Lfd. Nr. 

264 

 

1. Allgemeine Lage 

Schadenart S5: Ausnahmelage/ Pandemie 

Ort/ Raum Landkreis Märkisch-Oderland (weltweit) 

Schadeneintritt 10.03.2020 im Landkreis Märkisch-Oderland/ erster bekannter Fall 
Ende Dezember 2019 in Wuhan (China) 

Bürgertelefon Mo - Fr von 09:00 - 16:00 Uhr besetzt 
48 angenommene Telefonate am Vortag 

 

2. Gefahren/ Schadenlage 

 
Lage Betroffener  

Land Brandenburg: www.kkm.brandenburg.de  

Landkreis Märkisch-Oderland: (03.06.2021; 07:53 Uhr; LAVG) 
6.932 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Personen, davon  

6.588 Genesene     
275 Verstorbene  
6 Neuinfektionen am Vortag (mittels PCR-Nachweis ) 
7-Tage-Inzidenz: 12,8 

(03.06.2021; 08:06 Uhr; GA LK MOL) 
82 aktuell Erkrankte  

Lage in den 
Krankenhäusern  
im LK MOL 

Strausberg: (03.06.2021; 07:08 Uhr; KH MOL):  
1 bestätigter COVID-19-Fall gesamt, davon 

- 1 Normalstation (Isolation) 
- 0 Intensivstation, 0 beatmet 

Kapazitäten/Auslastung: 
- 7 Beatmungsgeräte gesamt 
- 9 Intensivbetten gesamt, 3 frei       
- 30 isolierte Betten gesamt, 27 frei  

0 bestätigte Fälle Personal 
0 in Quarantäne  
 
Wriezen (03.06.2021; 07:08 Uhr; KH MOL): 
1 bestätigter COVID-19-Fall gesamt, davon 

- 0 Normalstation (Isolation) 
- 1 Intensivstation, 1 beatmet  

Kapazitäten/Auslastung: 
- 3 Beatmungsgeräte gesamt 

https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona/fallzahlen-land-brandenburg/
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- 6 Intensivbetten gesamt, 0 frei  
- 18 isolierte Betten gesamt, 18 frei 

0 bestätigte Fälle Personal  
0 in Quarantäne  
 
Seelow (03.06.2021; 08:42 Uhr; KH SEE) 
1 bestätigter COVID-19-Fall gesamt 
Kapazitäten/Auslastung: 

- 6 Intensivbetten gesamt, 4 frei 
0 bestätigter Fall Personal  
  
Rüdersdorf (02.06.21; 09:49 Uhr; Immanuel Klinik)  
2 bestätigte COVID-19-Fälle gesamt 

- 2 Normalstation 
- 0 Intensivstation, 0 beatmet 

 
Corona Ambulanz Rüdersdorf  
6 Testungen am Vortag  

Lage beim 
Rettungsdienst 
MOL 

Bestätigte Fälle / Personen in  Quarantäne  
(02.06.2021; 10:37 Uhr; Rettungsdienst MOL) 
2 Covid-19 Einsätze in 24 Stunden  
168 Mitarbeiter gesamt 

- 0 bestätigte Fälle Personal,  
- 0 Mitarbeiter in Quarantäne 

Lage bei den 
freiwilligen 
Feuerwehren im 
LK MOL 

Bestätigte Fälle / Kontaktperson in  Quarantäne  
(01.06.2021; 07:06 Uhr; FD ZBK LK MOL) 
- z.Z. keine Feuerwehr a.D.  

 
Lage in 
Einrichtungen bzw.  
im LK MOL 

positive Fälle in Einrichtungen (03.06.2021; 07:27 Uhr; GA LK MOL) 

1 AWO Care Strausberg 
- 1 Betreuter 

1 Tagespflege im Oderbruch, Podelzig 
- 1 Bewohner  

1 Seniorenheim Bonhoeffer, Strausberg 
- 1 Personal 

Lage in Schulen  
im LK MOL 

Schwerpunkteinrichtungen (02.06.2021; 14:27 Uhr; GA LK MOL)  

- Keine aktuellen Fälle 

 

Lage in Kitas  
im LK MOL 

Schwerpunkteinrichtungen (02.06.2021; 14:27 Uhr; GA LK MOL) 

- Keine aktuellen Fälle 

 

3. Eigene Lage 

Sachstand Mittel/ 
Maßnahmen/ 

Allgemeinverfügung zur Regelung von Ausnahmen von der Test- und 
Nachweispflicht bei Einreise aus Hochinzidenzgebieten nach § 4 

https://www.maerkisch-oderland.de/datei/anzeigen/id/30384,1249/allgemeinverfuegung_zur_regelung_von_ausnahmen_von_der_test_und_nachweispfli.pdf
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Kräfte Absatz 2 Nummer 5 Corona-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV), 
Amtsblatt für den Landkreis Märkisch-Oderland vom 19.03.2021 

Allgemeinverfügung zur häuslichen Isolation von auf SARS-CoV-2 
Viren positiv getesteten Personen und Kontaktpersonen der 
Kategorie I vom 26.03.2021 

Beteiligte 
Einheiten 

Kreisverwaltung,  
Bundeswehr 

Art und Anzahl der 
eingesetzten 
Einheiten 

Gesundheitsamt 
andere Fachämter der Kreisverwaltung 
Bundeswehr (Unterstützungseinheit) 

Einsatzleitung Amtsleiter des Gesundheitsamtes seit 08.02.2021 

Führungsstruktur Stabslage 

Erreichbarkeiten s. Erreichbarkeitsverzeichnis 

Fernmelde- 
verbindungen 

Bei Bedarf über Befehlsstelle AIS 
 

Umsetzung 
Impfstrategie 

Durchgeführte Impfungen im Land Brandenburg  
(kumulativ ab dem 27.12.2020; Stand: 02.06.2021; RKI)  
Statistik auf www.rki.de (Link hinterlegt): 

- 1.494.757 Impfungen gesamt in Brandenburg 
 
Impfzentren in der Nähe zum LK MOL 
Schönefeld, Frankfurt (Oder), Eberswalde 
Informationen unter: www.brandenburg-impft.de 
 
Impfkonzept Landkreis Märkisch-Oderland  
Impfstandort Krankenhaus Strausberg:  

- keine Terminreservierung möglich  
- ausschließlich für Kohorten-Impfungen  

Mobile Impfteams (durch niedergelassene Ärzte): 
- Terminvergabe erfolgt ausschließlich von den Ärzten an die 

Patienten. Anrufe bei den niedergelassenen Ärzten führen 
nicht zu Impfterminen. 

Durchgeführte/geplante Impfungen im LK MOL: Siehe Anlage 

Umsetzung 
Teststrategie 

Schnelltests in Märkisch-Oderland  
Aktuelle Testmöglichkeiten unter:   www.maerkisch-
oderland.de/de/corona-buergertestungen.html 

 

4. Lageentwicklung 

Gefahren-
schwerpunktbildung 

Ausbreitung des Virus, Anstieg der Erkrankten 

Einsatz- 
schwerpunktbildung 

Schrittweise Lockerungen bei gleichbleibender Inzidenz unter 100 
Veröffentlicht am 11. Mai für das Land Brandenburg (Erläuterung 
unter Punkt 7) 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung-
SchAusnahmV 

https://www.maerkisch-oderland.de/datei/anzeigen/id/30719,1249/allgemeinverfuegung_zur_haeuslichen_isolation_von_auf_sars_cov_2_viren_positiv_getesteten_personen_und_kontaktpersonen_der_kategorie_i.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquoten-Tab.html;jsessionid=93F9BDB579286E2F411C03F8C0B90A55.internet072
http://www.brandenburg-impft.de/
https://www.maerkisch-oderland.de/de/corona-buergertestungen.html
https://www.maerkisch-oderland.de/de/corona-buergertestungen.html
https://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.703193.de
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Verordnungsentwurf_Corona-Impfung.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Erleichterung und Ausnahmen von Geboten und Verboten 
(Erläuterung unter Punkt 7) für Genesene und Geimpfte 

Dazu hier eine Beschreibung der o.g. Personenkreise. 
Siebte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung: 
Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen vom 
06.03.2021, geändert am 25.05.2021 

- eindämmende Maßnahmen – ab der Überschreitung der 
Inzidenz von 100, 150 und 165 und bei stabiler Inzidenz 
unter 100 und 50 

Coronavirus-Einreiseverordnung (CoronaEinreiseV) 
Verordnung zum Schutz vor einreisebedingten Infektionsgefahren 
in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 vom 12.05.2021 
Coronavirus-Impfverordnung: 
Neufassung der Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung 
gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vom 08.02.2021 

- Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-
Impfverordnung vom 24.02.2021 

Coronavirus-Testverordnung: 
Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten 
Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 08.03.2021 

Link: gesetze-im-internet 

Änderung des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-
IfSG) in Kraft getreten am 24.04.2021 

Voraussichtliche 
Lageentwicklung 

Anzahl der Erkrankten und Kontaktpersonen im LK MOL rückläufig 

Voraussichtliche 
Einsatzdauer 

Unbekannt 

 

5. Presse- / Medienarbeit 

Info an überregionale Medien Über Pressesprecher LK MOL 

Art, Umfang und Organisation 
der Presse- und Medienarbeit 

Über Pressesprecher LK MOL 

Verhalten der Presse Normal, regelmäßige Berichterstattung, Internet, Bürger 
Info- & Warn-App (BIWAPP) 

 

6. Besondere Vorkommnisse 

Die Lagemeldungen werden zukünftig arbeitstäglich (Mo-Fr) erstellt. 

 

7. Sonstiges 

Folgende Lockerungen sind in der gestrigen Kabinettssitzung entschieden worden 
(Quelle: Pressemitteilung Land Brandenburg vom 01.06.2021 : 
 

Ab dem 3. Juni: 

Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/erleichterungen-geimpfte-1910886
https://bravors.brandenburg.de/verordnungen/7__sars_cov_2_eindv
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html
https://www.bundesanzeiger.de/
https://www.bundesanzeiger.de/
http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html
https://www.brandenburg.de/sixcms/detail.php?gsid=bb1.c.704257.de
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Der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum ist mit 

       Angehörigen des eigenen Haushalts, 

       Angehörigen des eigenen und Angehörigen eines weiteren Haushalts (die Anzahl der 
Personen aus beiden Haushalten ist unbegrenzt) oder 

        insgesamt bis zu zehn Personen (höchstens zehn Haushalte) 

zulässig. Bisher galt: maximal Angehörige aus zwei Haushalten. 

Ausnahmen: Die Begrenzung der Anzahl der Haushalte gilt zum Beispiel nicht für 

        die Wahrnehmung des Sorge- oder eines Umgangsrechts, 

        die Begleitung unterstützungsbedürftiger Personen, 

        begleitete Außenaktivitäten mit Kindern und Außenaktivitäten mit Jugendlichen, 
insbesondere von Grundschulen, Kindertagesstätten, Kindertagespflegestellen und 
Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Eingliederungshilfe oder im Rahmen der 
zugelassenen Kinder- und Jugendarbeit oder einer nachbarschaftlich organisierten 
Kinderbetreuung,  

        die Ausübung beruflicher, dienstlicher oder der Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben 
dienender ehrenamtlicher Tätigkeiten, bei denen ein Zusammenwirken mehrerer 
Personen zwingend erforderlich ist. 

Private Feiern und Zusammenkünfte 

Gute Nachrichten für Geburtstagskinder und Hochzeitspaare: Private Feiern im Familien-, 
Freundes- oder Bekanntenkreis aus besonderem Anlass sind im privaten Wohnraum und im 
zugehörigen Garten oder in öffentlichen oder angemieteten Räumen  

         unter freiem Himmel mit bis zu 70 und 

         in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 

zeitgleich anwesenden Gästen zulässig. Dabei müssen aber die allgemeinen Abstands- und 
Hygieneregeln beachtet werden. 

 

Besondere Anlässe sind zum Beispiel: Verlobung, Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag, Prüfung und 
Abschlussfeier. 

Für sonstige Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis im privaten Raum 
gelten die gleichen Kontaktbeschränkungen wie im öffentlichen Raum. Also nur: 

         Angehörige des eigenen Haushalts, 

         Angehörige des eigenen und Angehörige eines weiteren Haushalts oder 

         insgesamt bis zu zehn Personen. 

Veranstaltungen 

Für Veranstaltungen mit und ohne Unterhaltungscharakter gibt es nun die gleichen 
Personenobergrenzen. So sind jetzt Veranstaltungen 

         unter freiem Himmel mit bis zu 500 und 

         in geschlossenen Räumen mit bis zu 200 

zeitgleich anwesenden Besucherinnen und Besuchern zulässig. 
Unterschiede gibt es aber bei den Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. 
Bei Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter gilt auf der Grundlage eines individuellen 
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Hygienekonzepts: 

        Terminvergabe an alle Besucherinnen und Besucher, 

        Zutritt nur für Personen ohne Symptome einer COVID-19-Infektion, 

        Testpflicht für alle ab 6 Jahren (bzw. Impf- oder Genesenennachweis), 

        Steuerung und Beschränkung des Zutritts, 

        Einhaltung des Abstandsgebots, 

        Maskenpflicht (medizinische Maske), 

        Erfassen von Personendaten aller Besucherinnen und Besucher in einem Kontaktnachweis 
zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung, 

        regelmäßiges Lüften in geschlossenen Räumen. 

Im Unterschied dazu ist für Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter (zum Beispiel 
Mitglieder- und Betriebsversammlungen oder Vereins- und Gremiensitzungen) keine Testpflicht 
und keine vorherige Terminvergabe vorgeschrieben; alle anderen Voraussetzungen müssen 
eingehalten werden. 

Versammlungen 

An Versammlungen und Demonstrationen unter freiem Himmel (ausschließlich ortsfest) können 
bis zu 1.000 Personen teilnehmen. Damit ist die bisherige Personenobergrenze verdoppelt. 

Voraussetzungen: Die Veranstalterinnen und Veranstalter müssen auf der Grundlage eines 
individuellen Hygienekonzepts wie bisher durch geeignete organisatorische Maßnahmen 
Folgendes sicherstellen: 

         Einhaltung des Abstandsgebots, 

         Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts, 

         verpflichtendes Tragen einer medizinischen Maske. 

Einzelhandel 

Alle Geschäfte des Einzelhandels können wieder ohne Terminvergabe öffnen. Kundinnen und 
Kunden müssen also nicht vorher einen Termin buchen, wenn sie zum Beispiel in einem 
Bekleidungsgeschäft einkaufen möchten. 

Gastronomie 

Es gibt keine Terminpflicht für Gaststätten wie Restaurants, Cafés, Kneipen oder Bars. Gäste 
können also ohne vorherige Terminvereinbarung einkehren. 

Innengastronomie kann unter Auflagen, darunter Testpflicht, wieder öffnen. Wenn Gaststätten 
oder ähnliche Einrichtungen nur über Außenbereiche verfügen oder nur diese öffnen, dann 
besteht ab 3. Juni keine Testpflicht. Wird in Innenbereichen bewirtet, gilt Testpflicht auch im 
Außenbereich für alle ab 6 Jahren (bzw. Impf- oder Genesenennachweis). 

Neben den Regeln zum Testen müssen die gastronomischen Betriebe auf Grundlage eines 
individuellen Hygienekonzepts durch geeignete organisatorische Maßnahmen Folgendes 
sicherstellen: 

        die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts,  

        Zutritt nur für Gäste, die keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen, 

        die Personendaten aller Gäste müssen in einem Kontaktnachweis zum Zwecke der 
Kontaktnachverfolgung erfasst werden,  

        Maskenpflicht: alle Personen müssen eine medizinische Maske tragen, wenn sie sich 
nicht auf ihrem festen Platz aufhalten (das Personal ist von der Tragepflicht befreit, wenn 
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es keinen direkten Gästekontakt hat), 

        an einem Tisch dürfen nur Gäste aus höchstens zwei Haushalten platziert werden; wenn 
Tische groß genug sind, dürfen an einem Tisch Gäste aus mehr als zwei Haushalten sitzen, 
sofern das Abstandsgebot zwischen allen Gästen eingehalten wird (Genesene und 
vollständig Geimpfte zählen nicht mit), 

        zwischen den Gästen unterschiedlicher Tische sowie in Wartesituationen muss der 
Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, 

        in den Innenbereichen muss regelmäßig gelüftet werden. 

Das bedeutet: Gastwirtinnen und Gastwirte haben nun die Möglichkeit, Personen aus mehr als 
zwei Haushalten an einem Tisch zu platzieren, sofern das Abstandsgebot zwischen allen Gästen 
eingehalten wird. Das Abstandsgebot muss aber selbstverständlich nicht zwischen Personen 
eingehalten werden, die im selben Haushalt leben. 

Geschlossene Räume sind zum Beispiel auch geschlossene Zelte, Wintergärten, Gartenhäuser oder 
ähnlich umschlossene Aufbauten. Wenn eine Gaststätte nur ihren Außenbereich öffnet, können 
die Gäste aber selbstverständlich die Toiletten im Innenbereich aufsuchen. 

Zum Zwecke der Abholung von Speisen und Getränken (im Rahmen des Außerhausverkaufs) 
können die Innenbereiche ebenfalls von Gästen betreten werden. 

Beherbergung 

Touristische Übernachtungen sind weiterhin in folgenden Unterkünften erlaubt: 

         in Ferienwohnungen und Ferienhäusern, 

         auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen sowie 

         auf Charterbooten mit Übernachtungsmöglichkeit. 

Neu ist: Gemeinschaftlich genutzte Räume können ab 3. Juni wieder genutzt werden. Unterkünfte 
müssen nicht mehr zwingend über eine eigene Sanitärausstattung verfügen. So dürfen sanitäre 
Gemeinschaftseinrichtungen zum Beispiel auf Campingplätzen wieder genutzt werden. 
Voraussetzungen dafür sind: 

         Maskenpflicht (medizinische Maske) 

         regelmäßiger Austausch der Raumluft durch Frischluft 

         Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen allen Personen 

Weiterhin gilt: Es dürfen nur Gäste beherbergt werden, die keine Symptome einer möglichen 
COVID-19-Infektion aufweisen und die vor Beginn der Beherbergung negativ auf eine Infektion mit 
dem SARS-CoV-2-Virus getestet sind (von der Testpflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs 
Jahren; Genesene müssen einen Genesenennachweis und Geimpfte einen Impfnachweis 
vorlegen). Gäste müssen also nur einmal, und zwar beim Einchecken bzw. bei der 
Schlüsselübergabe, einen negativen Testnachweis vorlegen bzw. vor Ort unter Aufsicht einen 
Selbsttest durchführen. 

Außerdem dürfen pro Wohneinheit nur Personen aus höchstens zwei Haushalten beherbergt 
werden. Neue Ausnahme: Bei Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe können auch Personen aus 
mehr als zwei Haushalten zusammen untergebracht werden. 

Sport 

Sport ist auf allen Sportanlagen unter Auflagen erlaubt. 

In geschlossenen Räumen, dazu zählen zum Beispiel Turn- und Sporthallen, Fitnessstudios, 
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Tanzstudios, Tanzschulen und Bowlingcenter, gilt bereits seit dem 1. Juni 2021: 

       die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Personen,  

        Zutritt nur für Sportlerinnen und Sportler, die einen Termin gebucht haben, keine 
Symptome einer möglichen COVID-19-Infektion aufweisen, negativ auf eine COVID-19-
Infektion getestet sind, 

        die Personendaten aller Sportlerinnen und Sportler müssen in einem Kontaktnachweis 
zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung erfasst werden,  

        Maskenpflicht in den Umkleideräumen, 

        Untersagung der gemeinsamen Ausübung von Kontaktsport mit mehr als 30 
Sportlerinnen und Sportlern, 

        regelmäßiges Lüften. 

Hinweis zur Testpflicht bei Indoor-Sport: Schülerinnen und Schüler können, sofern sie noch nicht 
volljährig sind, als Testnachweis eine von einem Sorgeberechtigten unterzeichnete Bescheinigung 
über das negative Ergebnis eines ohne fachliche Aufsicht durchgeführten Selbsttests vorlegen. Das 
ist neu und gilt ab dem 3. Juni 2021. Damit gilt die gleiche Regelung wie in Schulen auch für den 
Sport. Kinder im Alter unter 6 Jahren sind von der Testpflicht auch hier befreit. 

Bei der Nutzung von Sportanlagen unter freiem Himmel gilt nur noch: Zutritt für Sportlerinnen 
und Sportler, die keine Symptome einer möglichen COVID-19-Infektion aufweisen. Ansonsten gibt 
es keine Einschränkungen. So ist also der Kontaktsport im Freien ohne Personenbeschränkung 
wieder möglich. Fußballmannschaften können also draußen wieder trainieren und spielen. 

Weiterhin gibt es – mit Ausnahme Symptomfreiheit – keine Einschränkungen (insbesondere keine 
Testpflicht) für: 

       Sportanlagen, soweit dort ausschließlich ärztlich verordneter Sport oder Sport zu sozial-
therapeutischen Zwecken ausgeübt wird,  

       den Schulbetrieb und die Kindertagesbetreuung sowie für Lehrveranstaltungen in der 
Sportpraxis an Hochschulen, 

       den Trainings- und Wettkampfbetrieb der Berufssportlerinnen und -sportler, der 
Bundesligateams sowie der Leistungssportlerinnen und -sportler der Bundes- und 
Landeskader, der im Rahmen eines Nutzungs- und Hygienekonzepts des jeweiligen 
Sportfachverbandes stattfindet, 

       die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsschwimmerinnen und 
Rettungsschwimmern durch anerkannte Hilfsorganisationen. 

Der Schulsport und der Schwimmunterricht für Schülerinnen und Schüler sind damit wieder 
uneingeschränkt möglich. 

Freibäder 

Freibäder können ab dem 3. Juni wieder öffnen. 

Voraussetzungen: Zutritt nur für Besucherinnen und Besucher ohne Symptome, Einhaltung des 
Abstandsgebots, Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Personen, 
Erfassen der Personendaten in einem Kontaktnachweis. Badegäste müssen also keine Maske 
tragen. In Freibädern dürfen sich zeitglich höchsten 500 Besucherinnen und Besucher aufhalten. 
Das bedeutet: Bei Freibädern gibt es keine Testpflicht. 

Spielplätze 

Für den Sportbetrieb auf Spielplätzen und Spielflächen gelten die gleichen Regelungen wie für 
Sportanlagen. Damit können Indoor-Spielplätze wieder öffnen (Terminvergabe, keine Symptome, 
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Testpflicht, Erfassung der Personendaten, Maskenpflicht, regelmäßiges Lüften). 

Jugendarbeit 

Für die Jugendarbeit gibt es keine Beschränkungen mehr. Das bedeutet: Die Angebote dürfen ohne 
Altersbegrenzung stattfinden. Die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregelungen müssen 
beachtet werden. 

Gesangsunterricht und Blasinstrumente 

Für den Musikunterricht in Schulen gilt neu: In geschlossenen Räumen darf nicht gesungen 
werden und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt werden. Im Außenbereich ist 
Gesangsunterricht und das Spielen von Blasinstrumenten erlaubt, wenn ein Mindestabstand von 
zwei Metern zwischen allen Personen eingehalten wird. 

In Musikschulen und ähnlichen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen gilt: Der Gesangsunterricht 
und das Spielen von Blasinstrumenten ist in geschlossenen Räumen nur als Einzelunterricht 
möglich oder im Außenbereich. In beiden Fällen muss ein Mindestabstand von zwei Metern 
zwischen allen Personen eingehalten werden. 

Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen 

Für Präsenzangebote in Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, in 
Hochschulen, Musikschulen, Kunstschulen, Volkshochschulen, Fahr-, Flug- und Segelschulen, 
wurde die Testpflicht präzisiert: Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einmal in der Woche 
vor dem Beginn des ersten Unterrichtstags negativ auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus 
getestet sein und einen auf sie ausgestellten Testnachweis vorlegen (bzw. Impf- oder 
Genesenennachweis). Das gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren sowie für Kinder und Jugendliche bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr im Falle des Einzelunterrichts an Musikschulen. Bei Unterricht 
oder Lehrveranstaltungen an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen besteht die Test- und 
Nachweispflicht zweimal in der Woche. 

Hinweis: Die Personengrenzen für Präsenzangebote in Bildungs- sowie Aus-, Fort- und 
Weiterbildungseinrichtungen werden gänzlich aufgehoben. 

Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

Theater, Konzert- und Opernhäuser, Kinos und ähnliche Einrichtungen können wieder öffnen. Für 
sie gilt insbesondere: 

        In geschlossenen Räumen bis zu 200 und unter freiem Himmel bis zu 500 zeitgleich 
anwesende Besucherinnen und Besucher 

        Vorlage eines negativen Tests 

        Abstand zwischen den Sitzplätzen kann auf bis einen Meter verringert werden (also 
Ausnahme beim Mindestabstand, dann aber Maskenpflicht) 

        Maskenpflicht gilt nicht, wenn sich die Besucherinnen und Besucher auf einem festen 
Sitzplatz aufhalten und der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Sitzplätzen nicht 
unterschritten wird („Schachbrett“: jede Reihe wird versetzt besetzt) 

Ansonsten gelten für Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos grundsätzlich die gleichen 
Voraussetzungen wie für Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, 
Archive, öffentliche Bibliotheken, Freizeitparks, Tierparks, Wildgehege, Zoologische und 
Botanische Gärten, die bereits öffnen dürfen: keine Symptome, Mindestabstand, Maskenpflicht, 
Erfassen der Personendaten, Terminvergabe (gilt nicht für Einrichtungen, die ausschließlich für 
den Publikumsverkehr zugängliche Außenflächen besitzen). 
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Künstlerische Ensembles 

Dieser Abschnitt ist neu in der Eindämmungsverordnung: Zusammenkünfte künstlerischer 
Ensembles zum Zwecke des Probens sind 

         unter freiem Himmel mit bis zu 70 Künstlerinnen und Künstlern und  

         in geschlossenen Räumen mit bis zu 30 Künstlerinnen und Künstlern  

zulässig. 

Die Künstlerinnen und Künstler dürfen keine Symptome haben.  

In geschlossenen Räumen darf nicht gesungen und es dürfen keine Blasinstrumente gespielt 
werden. 

Beim Singen und beim Spielen von Blasinstrumenten unter freiem Himmel muss die Einhaltung 
eines Mindestabstands von zwei Metern zwischen allen Künstlerinnen und Künstlern 
gewährleistet sein. 

Sofern im Innenbereich geprobt wird, haben alle Künstlerinnen und Künstler eine medizinische 
Maske zu tragen. Die Tragepflicht gilt nicht, wenn die Eigenart der künstlerischen Darbietung dies 
nicht zulässt. 

Tourismus 

Neben Stadtrundfahrten und Schiffsausflügen sind nun auch wieder Reisebusreisen möglich.  

Anbieterinnen und Anbieter von Reisebusreisen, Stadtrundfahrten, Schiffsausflügen und 
vergleichbaren touristischen Angeboten haben auf der Grundlage eines individuellen 
Hygienekonzepts Folgendes sicherzustellen: 

        Einhaltung des Abstandsgebots zwischen allen Personen, 

        Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts,  

        Erfassen der Personendaten zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung, 

        Aufenthalt der Fahrgäste während der Fahrt auf festen Sitzplätzen,  

        ausschließliche Beförderung von Fahrgästen, die keine Symptome haben und einen 
negativen Testnachweis (bzw. Impf- oder Genesenennachweis) vorlegen 

        Maskenpflicht. 

Hinweis: Für geführte Stadtrundgänge gelten die allgemeinen Kontaktbeschränkungen für den 
öffentlichen Raum. Das bedeutet: Eine Stadtführerin bzw. ein Stadtführer kann bis zu neun 
Personen aus unterschiedlichen Haushalten und beliebig vielen vollständig Geimpften und 
Genesenen Sehenswürdigkeiten zeigen. Das gilt zum Beispiel auch für geführte Wanderungen oder 
Radtouren. 

Vollständig Geimpfte und Genesene 

Hier gibt es eine Klarstellung in der Eindämmungsverordnung: Vollständig Geimpfte und Genesene 
werden bei Personenbeschränkungen nicht mitgezählt. Das gilt auch dann, wenn die Anzahl der 
Haushalte, aus denen Personen zusammenkommen dürfen, begrenzt ist.  

Das bedeutet zum Beispiel: Dürfen sich nach der Verordnung bis zu zwei Haushalte treffen, 
können an diesem Treffen beliebig viele vollständig Geimpfte und Genesene teilnehmen. So 
können also tatsächlich deutlich mehr als zwei Haushalte zusammenkommen. Wer als vollständig 
geimpft oder genesen gilt, ist in der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung des 
Bundes geregelt. 
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Testnachweis 

Hier gibt es eine Erleichterung für alle Einrichtungen, in denen Kundinnen und Kunden oder Gäste 
einen negativen Test vorlegen müssen: Sie müssen den Testnachweis nicht mehr für die Dauer von 
zwei Wochen aufbewahren oder speichern. Hier gab es in der Praxis sehr viele Nachfragen zum 
Beispiel von Gastwirten, Kultureinrichtungen oder Geschäften. 

Das bedeutet: Wenn in der Eindämmungsverordnung die Vorlage eines negativen Testnachweises 
vorgeschrieben ist, muss die oder der Verantwortliche den Testnachweis sehen. Vollständig 
Geimpfte müssen einen Impfnachweis und Genesene einen Genesenennachweis vorzeigen. 

Ab dem 11. Juni: 

Beherbergung 

Touristische Übernachtungen sind auch in Hotels und Pensionen wieder erlaubt. Vor Beginn der 
Beherbergung und jeweils nach Ablauf von 72 Stunden müssen Gäste von Hotels und Pensionen 
einen negativen Testnachweis vorlegen. Hinweis: Diese Testpflicht gilt nicht für Ferienwohnungen 
und Ferienhäuser, Campingplätze, Wohnmobilstellplätze und Charterboote. 

Für die Unterbringung in Mehrbettzimmern gilt die Begrenzung auf zwei Haushalte nicht bei 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe, sofern jeweils nach Ablauf von 72 Stunden eine weitere 
Testung erfolgt. Damit sind insbesondere die Ferienprogramme mit Übernachtungen möglich. 

Messen, Ausstellungen, Spielhallen, Jahrmärkte, Volksfeste 

Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte, Jahrmärkte, Volksfeste, Spielhallen, Spielbanken und 
Wettannahmestellen können wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Betreiberinnen und 
Betreiber müssen auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts die gleichen 
Maßnahmen wie für Theater und Kinos sicherstellen. Und es gilt folgende Personenbegrenzung: 
Veranstaltungen sind hier unter freiem Himmel mit bis zu 500 und in geschlossenen Räumen mit 
bis zu 200 zeitgleich anwesenden Besucherinnen und Besuchern zulässig. 

Einzelhandel 

Die Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts in Geschäften werden gelockert. 
Ab dem 11. Juni können sich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln und der 
Maskenpflicht beliebig viele Kundinnen und Kunden in Geschäften aufhalten. 

Die bisherige Einschränkung „bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern dürfen sich nur 
Kundinnen und Kunden aus demselben Haushalt pro zehn Quadratmeter sowie für die 
darüberhinausgehende Verkaufsfläche nur Kundinnen und Kunden aus demselben Haushalt pro 20 
Quadratmeter zeitgleich aufhalten“ gilt nicht mehr. 

Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Thermen 

Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren können öffnen, 
wenn die Betreiberinnen und Betreiber auf der Grundlage eines individuellen Hygienekonzepts 
durch geeignete organisatorische Maßnahmen folgendes sicherstellen: 

        Zutritt nur für Besucherinnen und Besucher, die keine COVID-19-Symptome haben und 
einen negativen Testnachweis vorlegen (gilt nicht für Kinder unter 6 Jahren), 

        Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Personen, 

        Erfassen von Personendaten aller Besucherinnen und Besucher in einem Kontaktnachweis 
zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung, 

        Einhaltung des Abstandsgebots, 
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        Maskenpflicht bei der Nutzung von Umkleideräumen, 

        Terminvergabe (gilt nicht für Einrichtungen, die ausschließlich für den Publikumsverkehr 
zugängliche Außenflächen besitzen), 

        in geschlossenen Räumen muss regelmäßig gelüftet werden. 

Für Schwimmbäder, Spaß- und Freizeitbäder, Saunen, Thermen und Wellnesszentren gibt es keine 
Personenbegrenzung. Aber das Abstandsgebot muss eingehalten werden können. 

Dampfsaunen und Dampfbäder 

Dampfsaunen und Dampfbäder sind weiter für den Publikumsverkehr zu schließen. 

Diskotheken, Clubs, Prostitutionsstätten und Bordellbetriebe 

Für den Publikumsverkehr zu schließen sind weiterhin 

       Diskotheken, Clubs und ähnliche Einrichtungen, soweit in ihnen getanzt wird 
 

 Prostitutionsstätten, Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote 

Quelle: www.brandenburg.de 

 
Berichterstatter: GA     Unterschrift: im Original gezeichnet 
Abgesandt an: Büro LR    Datum/Uhrzeit: 03.06.2021 / 08:30 Uhr 
  

http://www.brandenburg.de/
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Anlage: aktuell Erkrankte nach Ämter und Gemeinden  Stand 02.06.2021; 14:23 Uhr 
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Anlage: Übersicht Coronainfektionen*            Datum: 03.06.2021 

 

 

*ggf. Änderung der Neuinfektionen der Vortage durch Nachmeldungen                                                                                                                                                           
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Anlage: Aktive bzw. geplante Impfungen im LK MOL   Stand 31.05.2021, LK MOL 

 

 

KW Krankenhaus Hausärzte Mobile Teams Orte Gesamtzahl in der KW

11 2.000 1.500

FRW, SRB, Seelow, Buckow, 

Fredersdorf, Hoppegarten, 

Neuenhagen, Oderaue, 

Rüdersdorf 3.500

12 700 3.300, davon 200 Astra

FRW, SRB, Seelow, Wriezen, 

Fredersdorf, Neuhardenberg, 

Lebus, Reichenberg, Buckow, 

Rüdersdorf, Müncheberg, 

Neuenhagen, Hoppegarten, 

Oderaue

4.000

SRB, FRW, Hennickendorf, 

Altlandsberg

500 Impftage Letschin

14 600

730, davon 306 Zweitimpfungen Wriezen, Fredersdorf, 

Neuhardenberg,Buckow, 

Rüdersdorf, Neuenhagen, 

Oderaue 1.330

15 576
844 davon 762 Zweitimpfungen und 82 

Erstimpfungen)

Fredersdorf, Hoppegarten, 

Neuenhagen, Altreetz, 

Rüdersdorf, Seelow, Strausberg
1.420

16 348 108 Buckow 456

Seelow, Rüdersdorf

200 Astra- Impftag KH SRB

FRW, SRB, Seelow, Wriezen, 

Fredersdorf, Neuhardenberg, 

Lebus, Reichenberg, Buckow, 

Rüdersdorf, Müncheberg, 

Neuenhagen, Hoppegarten, 

Oderaue

300 Impftag Brandschutzeinheiten

500 Impftage Letschin

19
600 414

SRB, FRW, Hennickendorf, 

Altlandsberg 1.014

20

600 492

Wriezen, Fredersdorf, 

Neuhardenberg,Buckow, 

Rüdersdorf, Neuenhagen, 

Oderaue 1.092

21
576 114

Neuenhagen, Seelow, 

Strausberg 690

Altlandsberg, Bad Freienwalde, 

Hoppegarten, Letschin, 

Neuenhagen, Rehfelde, 

Rüdersdorf, Seelow, 

Strausberg, Wriezen

1.000 J&J-Impftag Petershagen

23 792 1.434

Altlandsberg, Bad Freienwalde, 

Falkenhagen, Fredersdorf, 

Hoppegarten, Letschin, 

Müncheberg, Neuenhagen, 

Rehfelde, Rüdersdorf, Seelow, 

Strausberg, Wriezen
2.226

Altlandsberg, Bad Freienwalde, 

Falkenhagen, Fredersdorf, 

Hoppegarten, Letschin, 

Müncheberg, Neuenhagen, 

Rehfelde, Reichenberg, 

Rüdersdorf, Seelow, 

Strausberg, Wriezen

510 Impftag

324

Impftag Zweitimpfung 

Brandschutzeinheiten

1.602 Impftag

Summe 33.302

99625 1.002 3.600

2.496, zusätzl. 54 Zweitimpfungen59424 3.978

600, davon 200 Astra60013

1.700

22 408 1.092, zusätzlich 18 Zweitimpfungen 2.518

Ab 22.KW wieder Ersttimpfungen

18

17
810

4.968

Ab 16.KW nur Zweitimpfungen

700 3.468

262348


